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FÜR DEN GEMEINDEFREIEN BEZIRK LOHHEIDE 
 
 Herausgeber:     Der Bezirksvorsteher 
 
 
 
 
 
       
     
      

Sprechstunden des Gemeindefreien Bezirk Lohheide  
 

Montag bis Freitag   8.00 Uhr – 12.00 Uhr 
Montag 14.00 Uhr – 16.00 Uhr 
Donnerstag 14.00 Uhr – 17.00 Uhr 

 
Außerhalb der angegebenen Zeiten nur nach entsprechender Vereinbarung mit dem zuständigen Sach-
bearbeiter. 

 
Durchwahlverzeichnis des Gemeindefreien Bezirks Loh heide  

 

Bezirksvorsteher  : Herr Adam Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 11 
Mobil:  01 62 / 2 12 08 44 
E-Mail: wilhelm.adam.loh@lkcelle.de 

Vorzimmer : Frau Salzmann Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 10 
E-Mail: angelika.salzmann.loh@lkcelle.de 

Steuern, Finanzen : Herr Witthöft Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 12 
E-Mail: carsten.witthoeft.loh@lkcelle.de 

Sozialamt, Rentenangelegenheiten : Frau Meyer Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 13 
E-Mail: bettina.meyer.loh@lkcelle.de 

Meldeamt, Ordnungsamt : Frau Gruel Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 14 
E-Mail: helga.gruel.loh@lkcelle.de 

Bauamt : Herr Köster Tel.:    0 50 51 / 98 67 – 15 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 45 
E-Mail: hillrich.koester.loh@lkcelle.de 

Bezirkskasse : Herr Grünhagen Tel.:    0 50 51 / 98 67 - 16 
E-Mail: juergen.gruenhagen.loh@lkcelle.de 

FAX :  Tel.: 0 50 51 / 98 67 - 30 
Grundschule 
FAX 

: Frau Budde Tel.: 0 50 51 / 97 00 07 
Fax: 0 50 51 / 97 00 08 
E-Mail: gslohheide@t-online.de 

Ev.-luth. Kindergarten : Frau Schieler Tel.: 0 50 51 / 35 58 
E-Mail: sigrid.schieler@evlka.de 

Bauhof :  Tel.: 50 51 / 20 37 
Kläranlage : Herr Gehle oder 

Herr Witthöft 
 

Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Mobil: 01 62 / 2 12 08 41    
E-Mail: KA-Bergen-Hohne@t-online.de 

Gemeindebrandmeister : Herr Hilpert Tel.: 0 50 51 / 40 53 
Feuerwehrgerätehaus :  Tel.: 0 50 51 / 76 55 
Störungsdienst Wasserversorgung :  Tel.: 0 51 62 / 96 02 31 
Störungsdienst Abwasser :  Tel.: 0 50 51 / 55 21 
Schiedsperson : Herr Ahrens Tel.: 05051 / 63 22   Waldweg 8 
Stellv. Schiedsperson : Frau Baillie Tel.: 05051 / 65 61   Ostpreußenweg 14

�

�������������	
����
��	��  

M I T T E I L U N G S B L A T T  

Nr. 178/ Februar 2009 



Mitteilungsblatt GBL Nr. 178/2009  2 

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben  
 
Für den Gemeindefreien Bezirk Lohheide ist die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Nebenstelle 
Hannover, Möckernstr. 30, 30163 Hannover zuständig. 
 
Ansprechpartner für die Wohnungsfürsorge, allgemeine Wohnungsverwaltung zu bundeseigenen 
Wohnungen, Mängelannahme, Fragen von Mietern bundeseigener Wohnungen incl. Betriebskos-
tenabrechnungen sind 
 

�  Herr Ohliger   0511 – 6744-254 
�  Frau Rothenburg  0511 – 6744-152 
�  Fax-Nr. für alle  0511 – 6744-250 

 
Meldung von baulichen Mängeln 
 

�  Frau Hillebrecht  0511 – 6744-207 
 

Ansprechpartner für gewerbliche Liegenschaften ist 
 
 Frau Schmidt-Hager  0511 – 6744-216 
 Fax-Nr.    0511 – 6744-250 
 
Ansprechpartner für den Verkauf der bundeseigenen Wohnungen ist Herr Winkelmeier, 05191 – 
933-134. 
 

Sprechstunden des Landkreises Celle  
 
Für den Publikumsverkehr ist die Kreisverwaltung zu folgenden Zeiten geöffnet: 
Montag – Mittwoch 8.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 17.00 Uhr und 
Freitag  8.00 - 13.00 Uhr 
 
Internet-Adresse: www.landkreis-celle.de  
 
Der Kreisjägermeister  ist jeden ersten Mittwoch im Monat von 9.00 – 16.00 Uhr in der Trift 26 B, 
Zimmer 09 (Tel. 05141-916276) zu sprechen. 
 
Der für den Bereich des Gemeindefreien Bezirks Lohheide zuständige Kreisnaturschutzbeauf-
tragte (Herr Kühl) ist montags von 14.00 – 16.00 Uhr in der Trift 28, Raum 1.10 (Tel. 05141-
916495) zu sprechen. 
 

Bekanntmachung über gefundene Gegenstände  
 

Folgende Gegenstände sind als gefunden hier abgeliefert worden: 
 
Nr. des FV Fundsache Tag des Fundes Meldefrist   
 
417 1 BMX - Fahrrad  18.09.2008 02.04.2009 
418 1 Ehering   29.09.2008 02.04.2009 
419 1 Handy   30.09.2008 09.04.2009 
420 1 Kindergartentasche  11.11.2008 13.04.2009 
 
Außerdem wurden diverse Schlüssel (Einzel oder im Bund) abgegeben. 
 

Bücherei in der Grundschule  
 

Die Bücherei des Gemeindefreien Bezirks Lohheide ist jeden Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr 
geöffnet.  
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Die Benutzungsordnung liegt in der Bücherei, aber auch im Verwaltungsgebäude des Gemeinde-
freien Bezirks (Zimmer 8) zur allgemeinen Einsichtnahme aus. 
Viele neue Bücher können wieder ausgeliehen werden. Das Sortiment wird in regelmäßigen Ab-
ständen durch Neuerscheinungen erweitert. 
Im übrigen wird darum gebeten, Bücher spätestens zum Ablauf der vorgeschriebenen Leihfrist von 
3 Wochen  zurückzugeben oder bei Frau Mirow bzw. Frau Salzmann einen Verlängerungsantrag zu 
stellen. 
 

Sozialstation in Bergen 
Krankenpflege, Haus- und Familienpflege, Altenpflege für den Bereich der Stadt Bergen und des Gemeindefreien Bezirks 

Lohheide. 

 
 

Wechsel im Amt der Schiedsperson  
 
Nach rund 25 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit im Amt der Schiedsperson wurde Herr Dieter Koch 
am 4. Februar 2009 von Herrn Liekefett und Herrn Hornow vom Amtsgericht Celle als Schiedsmann 
des Gemeindefreien Bezirk Lohheide verabschiedet. Nachfolger wurde die bisherige stellvertretende 
Schiedsperson, Herr Dirk Ahrens, der diese Aufgabe seit 5 Jahren wahrnahm, in die nun Frau Clau-
dia Baillie aufrückt.  
 
Herr Dieter Koch wurde erstmals für die Zeit vom 29. Mai 1984 zur stellvertretenden Schiedsperson 
bestellt und vertrat bis zum 25. März 1999 die langjährige Schiedsperson Kurt Gräfe, den er mit 
Wirkung vom 25. März 1999 ablöste.  
 
Aus familiären und Altersgründen gab Herr Koch, der in all den Jahren auch weitere Ehrenämter im 
Gemeindefreien Bezirk Lohheide bekleidete, nun auch diese Funktion auf. Herr Liekefett und Herr 
Hornow vom Amtsgericht Celle bedankten sich bei Herrn Koch für seine langjährige ehrenamtliche 
Tätigkeit und wünschten ihm für die Zukunft alles Gute. Dem Dank schloss sich der Bezirksvorste-
her, Herr Adam an und überreichte Herrn Koch ein kleines Buchpräsent. 
 
Neue Schiedspersonen für den Gemeindefreien Bezirk Lohheide sind nunmehr  
 

1. Herr Dirk Ahrens, Waldweg 8, 29303 Lohheide, Tel.: 05051/6322 
 

2. Frau Claudia Baillie (Stellvertreterin), Ostpreußenweg 14, 29303 Lohheide, Tel.: 05051/6561 
 

 
 

Verabschiedung der langjährigen Schiedsperson des Gemeindefreien Bezirks, 
Herr Dieter Koch (m.) durch Herrn Liekefett (r.) und Herrn Hornow (l.) vom 
Amtsgericht Celle 
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Das System der vorgerichtlichen Streitschlichtung durch Schiedspersonen hat sich bereits seit über 
170 Jahren bewährt. Zur Zeit gibt es in der Bundesrepublik Deutschland in 12 Ländern ca. 10.000 
Schiedspersonen.  
 
Für den Gemeindefreien Bezirk Lohheide gibt es den Schiedsamtsbezirk Lohheide. Die Schiedsper-
sonen werden von der Einwohnervertretung für eine Zeit von fünf Jahren gewählt und von dem Di-
rektor des örtlich zuständigen Amtsgerichts bestätigt und vereidigt. Dieser übt auch die Dienstauf-
sicht über die Schiedsfrauen und Schiedsmänner seines Amtsgerichtsbezirkes aus.  
 
Zur Schiedsfrau oder zum Schiedsmann kann jede Person, die das 30. Lebensjahr vollendet hat, 
gewählt werden; darüber hinaus muss die Schiedsperson nach Persönlichkeit und ihrer Fähigkeit für 
das Amt geeignet sein. Es dürfen keine Umstände in der Person vorliegen, die sie zur Führung die-
ses Amtes ungeeignet machen.  
 
Das Amt der Schiedsfrauen und Schiedsmänner ist ein Ehrenamt, das heißt, die Schiedsperson 
stellt ihre Freizeit für die Führung des Amtes der Gesellschaft unentgeltlich zur Verfügung, so dass 
insoweit die Verfahrenskosten gering bleiben. Die so von ihrer Person her geeigneten und aus- und 
fortgebildeten Schiedsfrauen und Schiedsmänner führen alsdann das Schlichtungsverfahren in 
Straf- und Zivilsachen durch, wobei im Streitfall immer das Schiedsamt örtlich zuständig ist, in des-
sen Bezirk der Antragsgegner wohnt. Jeder kann in eine Situation geraten, in der es unausweichlich 
erscheint, eine gerichtliche Klärung herbeizuführen. Nicht immer ist dies jedoch erforderlich. Oft 
kann man durch ein Schlichtungsverfahren Zeit und auch Kosten sparen. Hierzu steht dann die eh-
renamtlich tätige Schiedsperson zur Verfügung, deren Aufgabe es ist, zwischen den Streitenden zu 
vermitteln und eine Einigung herbeizuführen. In vielen Fällen ist sogar ein Schlichtungsverfahren 
zwingend vorgeschrieben. Dies ist zum Beispiel bei folgenden Privatdelikten der Fall: 
 
Beleidigung 
Körperverletzung 
Sachbeschädigung 
Hausfriedensbruch 
Bedrohung 
Verletzung des Briefgeheimnisses 
 
Bei diesen Delikten muss nach § 380 der Strafprozessordnung (StPO) erst ein Schlichtungsversuch 
vor dem Schiedsamt unternommen werden, bevor die Sache vor das Gericht gebracht werden kann. 
Dadurch sollen die Gerichte entlastet werden. Endet der Schlichtungsversuch jedoch erfolglos, kann 
durch die Schiedsperson eine entsprechende amtliche Bescheinigung zur Vorlage beim Gericht 
ausgestellt werden.  
 
Eine Schlichtungsverhandlung ist mündlich und nicht öffentlich. Sie soll möglichst ohne Unterbre-
chung zu Ende geführt werden. Dies bedeutet nicht, dass es keine Pausen gibt oder doch eine Ver-
tagung auf einen anderen Termin möglich ist. 
 
In der Schlichtungsverhandlung erörtert die Schiedsperson mit den Parteien die Streitsache und 
deren Vorstellung von einer einvernehmlichen Beilegung des Konflikts. Zur Aufklärung der Sachlage 
kann die Schiedsperson auch Einzelgespräche mit den Parteien führen. Die Schiedsperson ver-
sucht das Gespräch so zu leiten, dass die Parteien ihre unterschiedlichen Sichtweisen und Interes-
sen an der „Streitsache“ beschreiben. Unter Berücksichtigung dieser Punkte versucht die Schieds-
person dann, mit den Parteien eine Lösung des Streites zu erarbeiten. Eine von den Parteien selbst 
gefundene und beidseits akzeptierte Lösung ist besser als jedes Urteil, dem sich die Parteien un-
terwerfen müssen. Es gibt keinen Schiedsspruch und keine rechtliche Würdigung des Sachverhaltes 
durch die Schiedsperson. Die Schiedsperson erstellt über die Verhandlung ein Ergebnisprotokoll. 
Ein eventuell geschlossener Vergleich ist wie ein Urteil 30 Jahre lang vollstreckbar. Über den Inhalt 
der Schlichtungsverhandlung und das Ergebnis hat die Schiedsperson absolutes Stillschweigen zu 
bewahren.  
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Wichtige Mitteilung  
 

Ab dem 01. Januar 2009 verfügt der Gemeindefreie Be zirk Lohheide nur noch über eine 
Bankverbindung bei der Sparkasse Celle, Konto-Numme r 51142107, BLZ 257 500 01. Bei Ü-
berweisungen bitte ich dieses zu beachten. 
 
 

Neuigkeiten aus der Grundschule Lohheide  
 

Herr Friemel hat die Grundschule zum 01.02.2009 verlassen. Er tritt eine neue Rektorenstelle auf 
Spiekeroog an. Die kommissarische Schulleitung übernimmt vorläufig Frau Budde. Als Vertretungs-
kraft wird Frau Frischmuth das Lehrerteam ergänzen. 
 
Der Schulausschuss hat in der letzten Sitzung den einstimmigen Beschluss zur Einführung der offe-
nen Ganztagsgrundschule gefasst. Ein pädagogisches Gesamtkonzept muss nun von der Gesamt-
konferenz der Schule entwickelt werden. 
 
Alle Einwohnerinnen und Einwohner werden hiermit gebeten, durch Ideen, Mitwirkung und Unter-
stützung an der Weiterentwicklung der Grundschule mit zu wirken. 
 
 

Beschneiden und Fällen von Bäumen und Sträuchern ab  1. März verboten  
 
Vom 1. März bis 30. September  dürfen Hecken, Gebüsch und Röhricht und außerhalb des Waldes 
stehende Bäume nicht mehr zurück geschnitten, gefällt, gerodet oder sonst beschädigt oder zerstört 
werden. Darauf hat der Landkreis Celle wieder hingewiesen. Bäume mit Horsten und Bruthöhlen 
dürfen auch innerhalb des Waldes nicht gefällt werden. Verstöße gegen diese Bestimmungen des 
Niedersächsischen Naturschutzgesetzes können mit einer nicht unerheblichen Geldbuße geahndet 
werden. 
 
Diese Regelung zum Schutz der Lebensstätten unser frei lebenden Tierwelt gilt zwar nur für die 
„freie Natur“, der Landkreis bittet jedoch die Bevölkerung in den bebauten Ortslagen, ebenfalls 
Rücksicht zu nehmen. Auch Hecken, Gebüsch und Bäume in Gärten, am Haus und am Straßenrand 
sind unverzichtbare Lebens- und Brutstätten für eine Vielzahl von Tieren 
 
 

Feld- und Forstgefährdung beim Umgang mit Feuer  
( § 35 NWaldLG)  

 
In der Zeit vom 1. März bis 31. Oktober  darf in einem Wald, einem Moor, in einer Heide oder in 
gefährlicher Nähe davon ohne Erlaubnis des Grundeigentümers oder Nutzungsberechtigten kein 
Feuer angezündet  oder geraucht werden. 
 
Verstöße gegen diese Schutzvorschriften stellen Ordnungswidrigkeiten dar, die auch, wenn eine 
Handlung fahrlässig begangen wird, mit Geldbuße geahndet werden können. 
 
 

Niedersächsisches Gesetz über den Wald und die Land schaftsordnung  
Verhalten in der freien Landschaft  

(§ 33 Abs. 1 NWaldLG)  
 

In der Zeit vom 1. April bis zum 15. Juli  (Brut- und Setzzeit) dürfen Hunde  im Wald und in der frei-
en Landschaft nur an der Leine  geführt werden. Dies gilt nicht für Hunde zur rechtmäßigen 
Jagdausübung bzw. für Hunde, die von der Polizei als Diensthunde verwendet werden. 
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           DER  LANDKREIS  CELLE  INFORMIERT  
 

Gesundheitsamt des Landkreises gibt Tipps:  
Richtiges Lüften von Wohnräumen  

 
Celle (lkc). Mehrmals täglich eine kurze Stoßlüftung von fünf bis zehn Minuten bei weit geöffnetem 
Fenster oder eine Querlüftung empfiehlt das Gesundheitsamt des Landkreises Celle. Durch die jetzt 
kalte Jahreszeit bildet sich besonders viel Kondenswasser in den Wohnungen. Wo es feucht ist, 
fühlen sich dann auch Schimmelpilze wohl. Sie benötigen für das Wachstum einen Feuchtgehalt 
von mindestens 15 Prozent und eine relative Luftfeuchtigkeit von 65 bis 85 Prozent. Deshalb ist es 
wichtig, die Feuchtigkeit in den Wohnräumen durch regelmäßiges Lüften zu verringern, ohne dabei 
kostbare Energie zu verschwenden. 
 
Nach dem Duschen sollten grundsätzlich die Fenster im Badezimmer kurzzeitig weit geöffnet wer-
den. Wenn zusätzlich vorher Spritz- und Kondenswasser von Wänden und Böden entfernt wird, 
braucht nicht mehr so viel Feuchtigkeit durch Lüften abgeführt werden. Weil nasse Handtücher und 
Wände im Badezimmer trotz Lüftens noch viel Feuchtigkeit enthalten, stellt sich damit langfristig 
eine zu hohe Feuchte im Raum ein. Hier ist es hilfreich, die Türen zu anderen beheizten Zimmern 
offen zu halten. 
 
Im Küchenbereich lässt sich durch einen leistungsfähigen Dunstabzug mit einem Anschluss nach 
außen feuchte Luft abführen. Ein solcher Abzug ist überdies sinnvoll, um Kochdünste und -gerüche 
zu reduzieren. Dunstabzugshauben mit Umluftführung sind dagegen zur Verringerung der Luftfeuch-
te in der Küche in der Regel eher ungeeignet. 
 
Weniger beheizte Räume wie Schlafzimmer erwärmen sich besser, indem abends die Tür zum Flur 
offen gelassen wird. In kälteren Räumen kann es an Außenwänden und Fensterscheiben zu Tau-
wasserbildung kommen. Deshalb sollte die Heizung auf niedriger Stufe angestellt werden. „Dadurch 
bewegt sich die Luft und die Feuchtigkeit wird reduziert“, gibt das Gesundheitsamt als Tipp. Bei we-
nig beheizten Zimmern wird allgemein durch regelmäßiges Lüften höherer Feuchtigkeit vorgesorgt. 
 
Bei längerer Abwesenheit, lässt sich durch Offenhalten der Innentüren in der Wohnung noch vor-
handene Feuchte aus den Bereichen wie Küche und Bad gleichmäßig über alle Räume verteilen. 
Dadurch ist ein gewisser Luftaustausch auch ohne Außenlüftung möglich. Schließlich sollten Räu-
me, die längere Zeit nicht genutzt und beheizt worden sind, vor dem erneuten Gebrauch kräftig ge-
lüftet werden. 
Weitergehende Fragen beantwortet das Gesundheitsamt unter Telefon (05141) 916-440. Daneben 
sind auch Informationen auf den Internetseiten des Landkreises (www.landkreis-celle.de) im Bereich 
des Gesundheitsamtes zu finden. 
 
 

Familienfreundliches Angebot vor Ort:  
Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle  

 
Celle (lkc). Für die kommunalen Kindergärten im Kreisgebiet gehört die so genannte Kindertages-
stätten-Sprechstunde der Erziehungsberatungsstelle bereits seit 1996 zu den präventiven Projekten 
der Jugendhilfe des Landkreises Celle. So beraten die Mitarbeiter in den Räumen der Kindertages-
stätte nicht nur die Eltern, sondern auch die Erzieherinnen. „Dieses Angebot wird gern und regel-
mäßig genutzt. Mittlerweile wurde das Angebot unabhängig von der Trägerschaft auf sämtliche Kin-
dergärten erweitert“, berichtet Anja Werner von der Erziehungsberatungsstelle. 
 
Gemeinsam mit den Kindergartenleiterinnen entwickelte das Beratungsteam ein Kooperationsmo-
dell, an dem sich verschiedene Kindergärten aus einer einzigen Gemeinde beteiligen. Weil die je-
weiligen Berater gleich für zwei bis vier Stätten eine gemeinsame Sprechstunde anbieten, werden 
auch kleinere Einrichtungen berücksichtigt, die teilweise weiter vom Kernort entfernt liegen. Damit 
profitieren Eltern, Kinder und die jeweiligen Erzieherinnen nun im gesamten Landkreis von dem An-
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gebot vor Ort. Ziel ist es, im Rahmen von Familienfreundlichkeit möglichst vielen Eltern in Fragen 
der Entwicklung oder Erziehung ihrer Kinder den Schritt zur fachlichen Beratung zu erleichtern. 
 
Das Projekt beginnt jeweils zu Beginn des Kindergartenjahres an einem Elternabend mit der Vor-
stellung des Konzeptes durch einen Mitarbeiter der Erziehungsberatungsstelle. Es endet im April 
des darauf folgenden Jahres. In diesem Zeitraum finden an festen Tagen zu festen Zeiten die ent-
sprechenden Gespräche statt. Im Gegenzug wird von den Kindertagesstätten eine Kooperations- 
und Organisationsbereitschaft der gesamten Belegschaft erwartet. Um den Eltern letztlich auch 
Gastfreundschaft zu signalisieren, soll es einen störungsfreien Beratungsraum geben. 
 
„Diese Form der Erziehungsberatung vor Ort ist ein hoch qualitatives, effektives und frühzeitig wir-
kendes Jugendhilfeangebot von uns“, betont Anja Werner. Während es in den Elterngesprächen der 
Erzieherinnen meist um das Verhalten der Mädchen und Jungen im Kindergarten selbst gehe, be-
sprechen die Beteiligten in der Sprechstunde eher Einzelheiten zum allgemeinen Verhalten oder zur 
Entwicklung des Kindes. 
 
„Solche problembezogenen Kurzberatungen sollen Erziehende darin unterstützen, neue Sichtwei-
sen zu entwickeln, selbst Lösungen zu finden und sich anschließend angeregt, ermutigt oder entlas-
tet zu fühlen“, erklärt die Projektleiterin Heike Welzer von der Erziehungsberatungsstelle. Bei gut 
zwei Dritteln der Rat suchenden Eltern gelinge das bereits durch das Erstgespräch in der Kinderta-
gesstätte. Andere hingegen fassten erst danach den Mut, Ihr Kind zu einer weitergehenden Betreu-
ung in der Erziehungsberatungsstelle anzumelden. 
 
Die Erziehungsberatungsstelle des Landkreises Celle befindet sich in der Denickestraße 110 B in 
Celle und ist telefonisch unter (05141) 42063 erreichbar. 
 
 

In der kalten Jahreszeit:  
Durchfallerkrankungen treten häufiger auf  

 
Celle (lkc). Immer wieder sind in der kalten Jahreszeit vermehrte Durchfallerkrankungen zu ver-
zeichnen. Meist werden sie durch so genannte Noroviren hervorgerufen. Diese Krankheitserreger 
sind weltweit verbreitet und für einen Großteil der Krankheitsfälle bei Kindern und bei Erwachsenen 
verantwortlich. Kinder unter fünf Jahren und ältere Menschen über 70 Jahre sind dabei besonders 
häufig betroffen. Das führt auch dazu, dass Norovirus-Erkrankungen die überwiegende Ursache von 
gehäuftem Auftreten von Durchfall in Gemeinschaftseinrichtungen, Krankenhäusern und Altenhei-
men sind. 
 
„Von der Ansteckung bis zum Auftreten der ersten Krankheitszeichen vergehen meist ein bis zwei 
Tage. Symptome sind Übelkeit, Erbrechen, Bauchkrämpfe, Durchfälle und Kreislaufbeschwerden. 
Selten tritt Fieber auf. Normalerweise sind die Beschwerden nach einigen Tagen abgeklungen. Die 
Erkrankung ist zwar unangenehm, aber bei sonst gesunden Menschen nicht lebensbedrohlich. Ge-
fährdet sind jedoch kleine Kinder und alte Menschen, wenn durch Erbrechen und Durchfall viel 
Flüssigkeit und Salze verloren gehen“, erklärt Carsten Bauer vom Gesundheitsamt des Landkreises 
Celle. 
 
Eine spezielle Behandlung oder eine Impfung gegen die Norovirus-Infektion gibt es bislang nicht. 
Umso wichtiger ist es, sich und andere gegen eine Ansteckung zu schützen. Das Virus wird durch 
direkten Kontakt mit dem Erkrankten, mit dem Stuhl oder Erbrochenem oder indirekt durch das Be-
rühren von Flächen wie Türklinken, Toiletten oder Waschbecken übertragen. Deshalb sollte der di-
rekte Kontakt zu Erkrankten vermieden werden. Nach jedem Toilettengang oder nach dem Windel-
wechseln sollten die Hände gründlich gereinigt werden. Mit Stuhl oder Erbrochenem beschmutzte 
Wäsche sollte im Kochwaschgang gereinigt werden. 
 
„Viren werden noch über Tage, im Einzelfall auch bis zu zwei Wochen, ausgeschieden. Vor diesem 
Hintergrund sollte diese Hygiene auch dann eingehalten werden, wenn die Symptome bei dem Er-
krankten bereits abgeklungen sind. Weil eine einmal überstandene Infektion nicht zu einer dauerhaf-
ten Immunität führt, ist eine erneute Infektion möglich“, gibt Carsten Bauer zu bedenken. 
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Fragen beantwortet neben den Hausärzten auch das Gesundheitsamt unter Telefon (05141) 916-
440. Weitere Informationen gibt es auf den Internetseiten des Landkreises Celle (www.landkreis-
celle.de) im Bereich des Gesundheitsamtes. 
 
 

Für die Schuljahre 2008/2009 und 2009/2010  
Neuer Kreiselternrat für den Landkreis Celle  

 
Celle (lkc). Für die Schuljahre 2008/2009 und 2009/2010 wurden kürzlich in der konstituierenden 
Sitzung des Kreiselternrates Christiane Rahls zur Vorsitzenden wiedergewählt und auch Peter 
Graue als Stellvertreter in seinem Amt bestätigt. Als Beisitzende gehören dem Vorstand Markus 
Nietzke und Marlies Wabnitz sowie als Schriftführerin Melanie Lindenbaum an. 
 
Christiane Rahls ist Elternvertreterin der allgemeinbildenden Schulen für den Schul- und Kulturaus-
schuss des Landkreises Celle; als erste Stellvertreterin sind Dr. Cathérine Hollerbach und als zweite 
Stellvertreterin Inge Wiening-Eschemann wiedergewählt worden. 
 
Peter Graue ist als Elternvertreter für den Ausschuss der berufsbildenden Schulen des Landkreises 
Celle benannt worden, seine Stellvertreterin ist Ellen Lemke. Für eine Berufung als zweite Stell-
vertreterin ist Kerstin Brokmann gewählt worden. 
 
Der Kreiselternrat berät bei Fragen, die für die Schulen von besonderer Bedeutung sind. Die Schul-
träger - bei den öffentlichen Schulen sind dieses die Gemeinden, Städte und Landkreise - und die 
Schulbehörde erteilen dazu die für ihre Arbeit notwendigen Auskünfte und geben Gelegenheit zur 
Stellungnahme. Der Vorstand des Kreiselternrates achtet darauf, dass die Belange aller in seinem 
Gebiet vertretenen Schulformen angemessen berücksichtigt werden. 
 
Um eine enge Zusammenarbeit mit den Schulelternräten zu gewährleisten hat der Kreiselternrat aus 
seiner Mitte folgende Ansprechpartner benannt: 
Für die 
 
- Grundschulen        Nicole Krumwiede 
- Förderschulen        Sabina Fröchtenicht 
- Hauptschulen        Marlies Petersen 
- Realschulen         Edmund Lehne 
- Gymnasium         Christiane Rahls 
- Berufsbildende Schulen       Peter Graue 
- Schülerbeförderung       Karsten Scholzgart 
- Schulwegesicherung/Verkehrssicherheitskommission   Karsten Scholzgart 
- Ausländervertretung       Margaret Baron 
- Mitarbeit AG Jugendbuchwoche      Karin Christen 
- Allgemeine Schulleiterkonferenz     Christiane Rahls 
 
für den: 
 
- Arbeitkreis Schule u. Jugendhilfe      Stella Schubert 
 
Die einzelnen Adressen und Telefonnummern sind erhältlich bei den Schulelternräten oder beim 
Landkreis Celle im Amt für Bildung, Sport und zentrale Dienste, Telefon (05141) 916-241. 
 
 

Landkreis Celle gibt Ferienbörse heraus:  
Jugendgerechte Urlaubsangebote für 2009  

 
Celle (lkc). Mit der Ferienbörse 2009 hat das Jugendamt des Landkreises Celle für das gerade be-
gonnene Jahr wieder ein mehr als 20 Seiten starkes Heft mit Ferientipps für Kinder, Jugendliche 
und Familien aufgelegt. Die Broschüre im DIN A 4-Format liegt ab sofort kreisweit kostenlos in 
Schulsekretariaten, Jugendtreffs, Rathäusern und Bürgerinformationen bereit. 
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Die Palette der aufgenommenen Veranstaltungen umfasst Ferienfreizeiten, Abenteuer- und Sprach-
reisen genauso wie Informationen zur Aus- und Fortbildung von Jugendleitern. Darüber hinaus sind 
zahlreiche Angebote der kommunalen Jugendtreffs zu finden. Ebenso sind wieder Hinweise zum 
Celler Musicalbus und der Kreisjugendpflege enthalten. 
 
Vom Swin-Golfen im Harz über Schnuppertage im Hochseilgarten, Feriencamps an der Ostsee bis 
hin zu Kinderfreizeiten in Dänemark, Paddeltouren und Wanderritten reicht die Auswahl. Jugendfrei-
zeiten in Italien oder Spanien sowie Sprachreisen nach England oder Frankreich runden die Vor-
schläge ab. Insgesamt finden sich etwa 150 Angebote in dem Heft. 
 
Viele der Fahrten und Veranstaltungen werden von örtlichen Vereinen und Institutionen organisiert, 
die mit ihrem hohen ehrenamtlichen Engagement dieses umfangreiche Programm für die Kinder 
und Jugendlichen erst ermöglichen. 
 
Die Ferienbörse 2009 ist auch direkt beim Jugendamt im Kreishaus in Celle erhältlich. Ein Postver-
sand ist allerdings nicht möglich. Neben den Druckexemplaren sind die Informationen außerdem im 
Internet unter www.landkreis-celle.de/jugendamt abrufbar. Die Mitarbeiter der Kreisjugendpflege 
informieren darüber hinaus über weitergehende Reisemöglichkeiten. Sie sind erreichbar in Zimmer 
241, Trift 26 in Celle oder unter Telefon (05141) 916-125 und 916-399. 
 
 

Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz:  
Amt ist in die Alte Grenze umgezogen  

 
Celle (lkc). Das Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz des Landkreises Celle ist 
ab sofort nicht mehr in der Trift, sondern in der Alten Grenze 7 in Celle zu finden. Die Mitarbeiter 
haben dort die Räume im Erdgeschoss und der ersten Etage bezogen. Die Telefonnummern bleiben 
hingegen erhalten. Sie werden permanent umgeleitet. Lediglich eine zentrale Rufnummer, (05141) 
9090100, sowie ein zentrales Telefax, (05141) 9090150 wurden zusätzlich eingerichtet. 
 
Die bekannten Öffnungszeiten der Kreisverwaltung werden ebenfalls mitgenommen. Die Stelle ist 
montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr 
erreichbar. 
 
 

Keine klinischen Fälle im Landkreis Celle in 2008:  
Impfpflicht gegen Blauzungenkrankheit hat sich bewä hrt  

 
Celle (lkc). Rinder, Schafe und Ziegen im Landkreis Celle sind ab sofort wieder gegen die für Men-
schen völlig ungefährliche Blauzungenkrankheit (Serotyp 8) zu impfen. Ausnahmen von dieser bun-
desweiten Vorschrift für die Tierhalter gibt es nur für im Stall gehaltene Mastrinder. 
 
„Die Impfpflicht gegen die Blauzungenkrankheit hat sich bewährt. In 2008 sind im Landkreis Celle 
keine klinischen Fälle mehr bekannt geworden“, unterstreicht Dr. Heiko Wessel vom Amt für Veteri-
närangelegenheiten und Verbraucherschutz. Die flächendeckende Kampagne soll deshalb rechtzei-
tig vor dem Beginn der Risikoperiode bis Ende Mai abgeschlossen sein. Zu diesem Zweck wird der 
Impfstoff an die von den Haltern beauftragten Tierärzte ausgegeben. 
 
Schafe ab einem Alter von drei Monaten werden zunächst nur einmal, mehr als einen Monat alte 
Rinder und über drei Monate alte Ziegen zweimal im Abstand von etwa drei bis vier Wochen ge-
impft. Danach wird jeweils einmal jährlich geimpft. Alle Rinder-, Schaf- und Ziegenhalter sind daher 
zum Schutz ihrer Bestände dringend aufgefordert, sich im Zusammenhang mit der Impfung an ihren 
Tierarzt zu wenden. „Das gilt auch für Kleinst- und Hobbybestände“, erklärt Dr. Wessel. 
 
Die flächendeckende Impfung wurde eingeführt, um die durch die Blauzungenkrankheit verursach-
ten hohen Tierverluste und wirtschaftlichen Einbußen zu vermindern. Gegen die von Mücken über-
tragene Krankheit waren empfängliche Tiere bisher nicht vollständig zu schützen. Das hat sich 
grundlegend geändert. Die eingeleiteten Schritte haben sich bewährt. „In 2008 sind in den Bestän-
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den im Landkreis Celle allein rund 21.000 Rinder sowie 10.500 Schafe und Ziegen gegen diese an-
zeigepflichtige Tierseuche geimpft worden“, hebt Dr. Wessel hervor. 
 
Nähere Auskünfte erteilt das Amt für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz des Land-
kreises Celle, Alte Grenze 7 in Celle, unter Telefon (05141) 916-392. 
 
 

Aus der Trift in die Mühlenstraße 2:  
Diverse Stellen des Landkreises umgezogen  

 
Celle (lkc). Das Amt für Gleichstellung und Integrationsangelegenheiten, die Betreuungsstelle des 
Sozialamtes und die Schuldnerberatung des Landkreises Celle sind ab sofort nicht mehr in der Trift, 
sondern in der Mühlenstraße 2 in Celle zu finden. Telefonisch ist das Amt für Gleichstellung und 
Integrationsangelegenheiten unter (05141) 9090-200, die Betreuungsstelle unter (05141) 9090-205 
und -206 sowie die Schuldnerberatung unter (05141) 9090-204 erreichbar. Außerdem ist ein zentra-
les Telefax unter der Nummer (05141) 9090-250 geschaltet. 
 
Die bekannten Öffnungszeiten der Kreisverwaltung wurden mitgenommen. Die Stellen sind montags 
bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 13 Uhr erreich-
bar. 
 
 

Befristet für das Jahr 2009:  
Einzelbetriebliche Investitionsförderung angehoben  

 
Celle (lkc). Die einzelbetriebliche Investitionsförderung aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe (GA) 
wurde jetzt geändert. Befristet für das Jahr 2009 wurden die Fördersätze erheblich angehoben. Dar-
auf weisen gemeinsam die Wirtschaftsförderung der Stadt und des Landkreises Celle hin. Vor dem 
Hintergrund der Wirtschafts- und Finanzkrise wollen das niedersächsische Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr sowie die Investitions- und Förderbank Niedersachsen, NBank, so zu-
sätzliche Anreize für Unternehmen schaffen. 
 
Landkreis und Stadt Celle befinden sich im so genannten C-Fördergebiet. Firmen, die überwiegend 
überregional tätig sind, können bei Vorliegen aller weiteren Anspruchsvoraussetzungen mit höheren 
Zuschüssen als bisher rechnen. Bei Neugründungen liegen diese für kleine Unternehmen nun bei 
35 Prozent (vorher: 20) und bei Erweiterungen bei 30 Prozent (15). Die Anträge sollten frühzeitig 
gestellt werden, denn sie müssen noch in 2009 bewilligt werden. Dazu hat das Land insgesamt 
sechs Entscheidungsrunden eingeplant, die letzte im November 2009. 
 
Informationen zu den Details der Förderbedingungen finden interessierte Firmen unter 
www.nbank.de. Vor Ort informieren und begleiten die Wirtschaftsförderungen von Stadt und Land-
kreis Celle Unternehmen zum Antragsverfahren. Ansprechpartner sind bei der Stadt Celle Gerd 
Ziegner, Telefon (05141) 12-364, und Holger Overbeck, 12-226, sowie beim Landkreis Celle Daniel 
Eckardt, Telefon (05141) 916-344, und Silke von der Kammer, 916-172. 
 
 

Im Landkreis Celle:  
Stallpflicht für Geflügel aufgehoben  

 
Celle (lkc). Nachdem das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbrau-
cherschutz und Landesentwicklung jetzt Ausnahmen vom Aufstallungsgebot für Geflügel außerhalb 
von Risikogebieten wieder zulässt, dürfen die Tiere auch im Landkreis Celle wieder ins Freie. 
Ausnahmen bilden Risikogebiete, in denen sich viele Wildvögel aufhalten. Dazu zählen der Trup-
penübungsplatz Bergen-Hohne, das Vogelschutzgebiet Ostenholzer Moor/Meißendorfer Teiche, das 
Vogelschutzgebiet Südheide/Aschauteiche sowie ein Streifen von 500 Metern Breite beidseits der 
Aller. 
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„Das Land hat die bisherigen Schutzmaßnahmen gelockert. Die Geflügelhalter sollten dennoch 
wachsam sein und ihre Bestände regelmäßig kontrollieren“, erklärt Dr. Heiko Wessel, Leiter des 
Amtes für Veterinärangelegenheiten und Verbraucherschutz beim Landkreis Celle. 
 
Auch Geflügelausstellungen und Veranstaltungen ähnlicher Art dürfen nach Einzelfallprüfung durch 
den Landkreis ebenfalls wieder durchgeführt werden. Hierbei gilt, dass diese besonders überwacht 
werden und auch die Herkunft der Tiere überprüft wird. 
 
Weitere Informationen zu den geltenden Vorschriften erhalten Geflügelhalter im Amt für Veterinär-
angelegenheiten und Verbraucherschutz des Landkreises Celle unter Telefon (05141) 916-392 oder 
im Internet unter www.tierseucheninfo.niedersachsen.de. 
 
Landkreis Celle     
- Pressestelle - 
Trift 26, Gebäude 1 
29221 Celle 
Telefon: 05141 / 916 444, 05141 / 916 326 
Fax: 05141 / 916 102 
E-Mail: Pressestelle@lkcelle.de 

 
 

Von anderen Stellen  
 

Verbraucherzentrale Celle  
 

Alte Schnurlostelefone seit Jahresbeginn verboten  
Bis zu 1.000 Euro Bußgeld möglich  

 
Schnurlose Festnetztelefone, die auf dem so genannten Standard CT1+ und CT2 basieren, dürfen 
ab dem 1. Januar 2009 nicht mehr genutzt werden. Wer trotz des Verbotes noch mit den alten Gerä-
ten telefoniert, kann Funkstörungen auslösen. Kommt es in diesem Fall zu Ermittlungen der Bun-
desnetzagentur, kann sie dem Verursacher den Aufwand für die Ermittlung der Störungsursache in 
Rechnung stellen. Zusätzlich droht ein Bußgeld von bis zu 1.000 Euro. 
 
Die zeitliche Befristung für die schnurlosen Telefone mit dem Standard CT1+ und CT2 ist schon seit 
langem beschlossen. Bereits seit 2001 bekamen neue Gerätetypen keine Zulassung mehr für die 
bei diesen Standards verwendeten Frequenzen – sie werden ab 2009 für den öffentlichen Mobilfunk 
genutzt. Als Nachfolgestandard steht ab Januar 2009 nur noch europaweit der DECT-Standard für 
schnurlose Festnetztelefone zur Verfügung. Wer nicht weiß, ob sein Telefon von dem Verbot betrof-
fen ist, findet die Information in der Bedienungsanleitung des Geräts. Kommt man auf diesem Weg 
nicht weiter, kann man sich an den Händler, die Service-Hotline des Herstellers oder auch an die 
Bundesnetzagentur unter der Telefonnummer 030 22 480 500 wenden und dort nach dem Standard 
des Gerätes fragen.  
 
Schnurlose Festnetztelefone, die den DECT Standard nutzen, können bedenkenlos weiter genutzt 
werden. 

 
 

Krankenversicherungen 2009: Viele Neuerungen  
Broschüre der Verbraucherzentralen informiert  

 
Mit Beginn des neuen Jahres sind bei den Krankenversicherungen viele Änderungen in Kraft getre-
ten. Eine aktuelle Broschüre der Verbraucherzentralen informiert über die Auswirkungen für 
Verbraucher und gibt wertvolle Tipps. Von Bedeutung sind dabei für Privatversicherte das Wechsel-
recht zu anderen privaten Krankenversicherungsunternehmen, die allgemeine Versicherungspflicht 
und der einheitliche Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung. Die Informationsbro-
schüre „Krankenversicherungen – Was ändert sich ab Januar 2009“ ist in der Verbraucherbera-
tungsstelle Celle in der Schuhstr. 40 kostenfrei erhältlich. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und 
Donnerstag von 10 – 17 Uhr, Dienstag von 10 – 14 Uhr.  
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Private Krankenversicherung: Besonders für Privatversicherte bringt der Jahreswechsel zahlreiche 
Änderungen. Sie können erstmals ihren Versicherungsanbieter wechseln, ohne dass ihnen dabei 
sämtliche Altersrückstellungen verloren gehen. Für den Wechsel ist eine Frist bis zum 30. Juni die-
ses Jahres zu beachten. Versicherte sollten prüfen, ob ein Wechsel für sie Vorteile verspricht. Neu 
ist auch der Basistarif, dessen Leistungen gegenüber dem bisherigen Standardtarif ausgeweitet 
wurden und dem der gesetzlichen Krankenversicherung entspricht. 
 
Versicherungspflicht: Seit Jahresbeginn besteht ferner für alle Bürger eine umfassende Versiche-
rungs- und Beitragspflicht. Jeder, der nicht versichert ist und sich nicht gesetzlich versichern kann, 
sollte sich jetzt privat versichern. Wer dies erst später tut, muss Beiträge nachzahlen und Säumnis-
zuschläge entrichten. 
 
Gesundheitsfonds: In der gesetzlichen Krankenversicherung gilt ab dem 1. Januar 2009 ein einheit-
licher Beitragssatz von 15,5 Prozent. Krankenkassen werden finanzielle Mittel aus einem Gesund-
heitsfonds zugewiesen. Reicht dieses Geld nicht aus, können die Kassen einen Zusatzbeitrag erhe-
ben. Dieser ist begrenzt auf maximal ein Prozent des beitragspflichtigen Einkommens. Auch ein 
Pauschalbeitrag von bis zu acht Euro ist möglich. Den Zusatzbeitrag tragen alleine die Versicherten. 
Eine Beteiligung der Arbeitgeber ist nicht vorgesehen. Versicherte haben ein außerordentliches 
Kündigungsrecht, wenn ihre Kasse einen Zusatzbeitrag erhebt. 
 
Die Broschüre steht auch zum Download auf der Internetseite www.verbraucherzentrale-
niedersachsen.de/Krankenversicherung zur Verfügung. 
 
 

Unterhaltspflichten: Kinder-Eltern, Eltern-Kinder  
Ratgeber informiert über Rechte und Ansprüche beim Unterhalt  

 
Wenn die Eltern zum Pflegefall werden, sind nicht nur die psychischen Belastungen enorm. Auch 
finanzielle Fragen können zur familiären Zerreißprobe werden. Das gilt umso mehr, wenn die mittle-
re Generation auch Unterhaltsverpflichtungen gegenüber den eigenen Kindern hat.  
Der Ratgeber „Unterhaltspflichten“ informiert über die aktuelle Rechtslage, ob und wann eine Zah-
lungspflicht besteht. 
Diese Doppelbelastungen werden künftig angesichts der Bevölkerungsentwicklung zunehmen. Po-
tenziell Betroffene sollte daher prüfen, welche Unterhaltsansprüche auf sie zukommen können. Ei-
nen detaillierten Überblick über die derzeitige Rechtslage gibt der neue Ratgeber „Unterhaltspflich-
ten“, den die Verbraucherzentralen gemeinsam mit der Redaktion ARD- Ratgeber Recht herausge-
geben haben. Anhand zahlreicher Beispiele werden die Unterhaltspflichten erläutert: Welche Unter-
haltsansprüche bestehen überhaupt und welche Vorsorgemaßnahmen sind sinnvoll? Was passiert, 
wenn die Eltern in ein Heim kommen? Wie sieht es mit dem Enkel- und Großelternunterhalt aus? 
Auf 192 Seiten gibt das Buch umfassend Auskunft, mit welchen Zahlungsverpflichten im jeweiligen 
Fall zu rechnen ist. 
 
Den Ratgeber „Unterhaltspflichten“ gibt es für 9,90 Euro in der Verbraucherzentrale Celle in der 
Schuhstr. 40  Unsere Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag von 10 – 17 Uhr, Dienstag von 
10 – 14 Uhr..  
 
 

Nachlass richtig regeln  
Aktualisierter Ratgeber hilft bei der Nachlassplanu ng 

 
Hannover, 6. Januar 2009. Pro Jahr werden in Deutschland 150 Milliarden Euro vererbt. Und den 
meisten Menschen ist es wichtig, bereits zu Lebzeiten bei der Vermögensnachfolge eine Lösung zu 
finden, die den eigenen Wünschen gerecht wird: Sei es, dass Angehörige abgesichert, Steuern ge-
spart oder Vermögensinteressen der Familie gewahrt werden sollen. Die Broschüre „Nachlasspla-
nung“ hilft dabei, den Erbfall möglichst umsichtig vorzubereiten. Die Neuerungen der Ende 2008 be-
schlossenen Erbschaftssteuerreform sind in der 2. aktualisierten Auflage des Ratgebers bereits be-
rücksichtigt.  
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Der Ratgeber erläutert allgemein verständlich, was unter gesetzlicher Erbfolge zu verstehen ist und 
erklärt die Unterschiede zwischen Testament und Erbvertrag. Er beleuchtet das Thema Pflichtteils-
ansprüche und geht darauf ein, ob und unter welchen Voraussetzungen unliebsamen Erben der 
Pflichtteil entzogen werden kann.  
 
Die Broschüre behandelt ferner die wichtigsten Vorüberlegungen zur Regelung der Vermögens-
nachfolge: Wer soll oder muss begünstigt werden? Wie kann man einem Streit innerhalb der Erben-
gemeinschaft vorbeugen? Dabei beantwortet er auch Fragen zur gerechten Verteilung der Erbmas-
se, erläutert, in welchen Fällen sich eine Schenkung empfiehlt und erklärt wie sich eine optimale 
Versorgung des überlebenden Ehepartners sicherstellen lässt. 
 
Den Ratgeber „Nachlassplanung“ gibt es zum Abholpreis von 9,90 € in der Verbraucherzentrale 
Celle in der Schuhstr. 40. Unsere Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag von 10 – 17 Uhr, 
Dienstag von 10 – 14 Uhr.  
 
 

Klimaschutz schmeckt“  
 
Landwirtschaft und Ernährung sind in Deutschland zu etwa einem Fünftel am Treibhauseffekt betei-
ligt. Wer selbst zum Klimaschutz beitragen möchte, dem bieten sich beim Einkaufen und Essen vie-
le Möglichkeiten. 
 
Durch die bewusste Auswahl und den regionalen Einkauf von Lebensmitteln lässt sich die private 
Klimabilanz deutlich verbessern: So wird zum Beispiel für ein Kilogramm Erdbeeren, das außerhalb 
der Saison aus Südafrika eingeflogen wird, rund 200mal mehr Erdöl verbraucht als für ein Kilo-
gramm saisonal geernteter Erdbeeren aus der Region.  
 
„Highlight“ des Klimaschutzes sind pflanzliche Lebensmittel wie zum Beispiel Gemüse aus der Re-
gion (Umkreis von 100 km) kommen und saisonal geerntet und nach den Regeln des ökologischen 
Landbaus erzeugt wurden.  
 
Kostenloses Informationsmaterial wie das Faltblatt „Klimaschutz schmeckt“ und der Saisonkalender 
für Obst und Gemüse liegen (solange der Vorrat reicht) zu den Öffnungszeiten der Beratungsstelle 
Interessierten zur Verfügung. Weitere Informationen hält der kostenpflichtige Ratgeber „Vollwertkü-
che“ und die kostenpflichtige CD-ROM “Obst – und Gemüse aller Saison“ bereit. Unsere Öffnungs-
zeiten sind Montag und Donnerstag von 10 – 17 Uhr, Dienstag von 10 – 14 Uhr.  
 
 

Präsentation der erneuerten bundeseinheitlichen Jul eica 
Wettbewerb um "Goldene Juleica" startet  

Sozialministerin Ross-Luttmann: Junge Leute sollen mitmischen und mit gestalten  
 
HANNOVER. Sozialministerin Ross-Luttmann hat heute den Startschuss für die runderneuerte Ju-
gendleiter-/Jugendleiterinnen-Card Juleica gegeben: „Die Zahlen sind beeindruckend: über 70.000 
Juleicas wurden bislang allein in Niedersachsen ausgegeben. Damit stehen wir bundesweit unange-
fochten auf Platz 1“, freute sich Ross-Luttmann über das ehrenamtliche Engagement der nieder-
sächsischen Jugend. Mit einem Anteil von über 20 Prozent an allen im Bundesgebiet ausgestellten 
Juleicas ist Niedersachsen nach wie vor das Bundesland mit den meisten Karten.  
 
„Jungen Menschen bringt das Engagement als qualifizierte Jugendleiterinnen und Jugendleiter nicht 
nur Spaß. Sie lernen auch Schlüsselkompetenzen wie Teamarbeit und Organisationsvermögen“ 
unterstrich Ross-Luttmann. Es sei gut, dass junge Leute mitmischen und mit gestalten wollen. „Jen-
seits von Noten- und Konkurrenzdruck lernen Jugendliche außerdem, Verantwortung für sich und 
andere zu übernehmen.“  
Mit frischem Layout, überarbeitetem Internetauftritt und aktuellem Design wurde heute die ‚neue’ 
Juleica – knapp zehn Jahre nach ihrer Einführung – von Mechthild Ross-Luttmann gemeinsam mit 
Hans Schwab, Geschäftsführer des Landesjugendrings Niedersachsen e.V., in Hannover präsen-
tiert. 
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Neu ist auch die Umstellung auf ein Online-Antragsverfahren. Die Länder Niedersachsen und Berlin 
sind Vorreiter für dieses Verfahren. Es beginnt am 1. Februar mit der digitalen Trägererfassung als 
erstem Schritt zum Onlineverfahren. Der Verwaltungsaufwand soll dadurch verringert, Anträge 
schneller und kostengünstiger gestellt werden.  
  
Zeitgleich mit der Präsentation der neuen Karte rief die Sozialministerin auch den diesjährigen 
Wettbewerb um die „Goldene Juleica“ aus. Damit werden Kommunen, Firmen, Schulen und andere 
Organisationen ausgezeichnet, die sich besonders um die Förderung ehrenamtlichen Engagements 
in der Jugendarbeit verdient machen – zum Beispiel durch Vergünstigungen bei Eintritten oder die 
Anerkennung des Ehrenamts auf Studienleistungen. 
 
Die Juleica dient als bundesweit einheitlicher Qualifikationsnachweis und als Anerkennungsinstru-
ment für ehrenamtliches Engagement in der Jugendarbeit. Die Weiterentwicklung des Projekts soll 
die Akzeptanz und Stellung der Juleica in Politik und Gesellschaft auch in Zukunft stärken. 
Servicehinweis: 
 
Online-Anträge auf die Juleica können ab April 2009 unter www.juleica.de gestellt werden. 
 
 

Albert-König-Museum Unterlüß  
 

„Albert König – Eine Auswahl aus dem Werk“  
 
Rund 70 Ölbilder, Gouachen und Aquarelle zeigt die Ausstellung „Albert König – Eine Auswahl aus 
dem Werk“. Sie bietet einen eindrucksvollen Einblick in das breitgefächerte Œvre eines Künstlers, 
der sich gänzlich der Natur verschrieben hatte. Die Pflanzenwelt der Heide im Wechsel der Jahres-
zeiten inspirierte Albert König (1881-1944) zu ständig neuen künstlerischen Aussagen, mit denen er 
die einzigartige Faszination der Landschaft in seinen Bildern festhielt. Dabei setzte er sich weit ab 
von der in seinen frühen Arbeiten noch spürbaren Verwandtschaft mit der Worpsweder Land-
schaftsmalerei und entzog sich auch den Einflüssen des Jugendstils und des Spätimpressionismus. 
Vor allem die Gestaltung des Lichtes über der flachen Heide suchte er in eine gänzlich eigene For-
mensprache zu übersetzen und fand nach einer zunächst eher eruptiven Phase seines Schaffens 
allmählich zu der für ihn charakteristischen lasierenden, lichten, bisweilen diffus strahlenden Mal-
weise. 
 
So sind es gerade Albert Königs Landschaftsbilder, die in ihrer glühenden Farbigkeit nicht nur eine 
eigene Handschrift, sondern auch eine ganz eigene Sehweise des Künstlers verraten. Ob Gewitter-
stimmung oder Morgennebel oder die durch wechselnde Wolkenbilder gefilterten Sonnenstrahlen – 
Albert König malte nicht einfach topografische Porträts, sondern fing auch die heidetypischen mete-
orologischen Erscheinungen mit ein und bewies damit ein hohes Geschick in der Beobachtung und 
Wiedergabe jahres- und tageszeitlicher Abfolgen in der Natur: Die Frische des Morgens und die 
blendenden Strahlen der Mittagssonne hielt er allein mit den Mitteln der Farbe ebenso stimmungs-
voll fest wie den vom Abendrot eingefärbten glühenden Horizont oder die Ruhe der Nacht mit ihrem 
weichen silbrigen Mondlicht. Und so gelten seine Bilder als zeitlos eindrucksvolle Zeugen der rastlo-
sen Stille und urwüchsigen Beschaulichkeit unserer Landschaft. 
 
Auch in seinen Porträts strebte Albert König mehr an als „nur“ die bloße Wiedergabe der äußeren 
Erscheinung. Mit großem gestalterischen Geschick brachte er gleichermaßen Pose, Gesichtsaus-
druck und charakterisierendes Ambiente in seine Darstellungen ein. Von gestalterischer Ästhetik 
sind auch seine Stillleben, ohnehin selbstredende Beispiele von Individualität und Kreativität. Albert 
König arrangierte die Gegenstände zu schlichten, aber sorgfältig durchdachten Kompositionen, die 
nur scheinbar zwanglos wirken. Dabei maß er vor allem der dekorativen Funktion symbolhaft aus-
gewählter und in ihrer farblichen Schönheit eingefangenen Blumen eine bevorzugte Stellung ein. 
Besonders sehenswert – weil in ihrer Motivwahl einzigartig – sind Albert Königs Baumdarstellungen. 
In den urwaldähnlichen Wäldern nahe Unterlüß stieß der Künstler bei seinen Expeditionen immer 
wieder auf bizarre Baumriesen, die ihn aufgrund ihrer charakteristischen Verwachsungen und Mase-
rungen in ihren Bann zogen. Aufgerissen und ausgehöhlt von Jahrhunderten werden diese Patriar-
chen des Urwaldes bei Albert König zu altersgrauen Symbolträgern der schweigsamen Landschaft. 
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Die Ausstellung ist bis zum 19. April samstags und sonntags von 14.30 bis 17.30 Uhr zu sehen. 
Führungen sind auch außerhalb dieser Zeiten nach Vereinbarung möglich. 
 
Rolf-Dieter Diehl 
 
 

Aus den Vereinen  
 

Deutsches Rotes Kreuz  
 

Altkleidersammlung  
 
Am Sonnabend, den 14. März 2009 , führt die Sozialgruppe des DRK.Ortsvereins in Hasselhorst 
wieder eine Sammlung von Altkleidern durch. Das übliche Verpackungsmaterial (Kleidersäcke) geht 
den Haushalten rechtzeitig zu. Auch Schuhe werden eingesammelt. Bis 8.00 Uhr  sollten die Kleider 
verpackt, die Schuhe paarweise gebündelt an die Straße gestellt werden. Bitte nur brauchbare Sa-
chen abgeben! 
 
 

Einladung zur Jahreshauptversammlung  
 

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des DRK-Ortsvereins findet am Freitag, dem 27. März 
2009 um 19.30 Uhr im Sportheim in Hasselhorst statt. Alle Mitglieder sind zum Besuch der Ver-
sammlung herzlich eingeladen. 
 
Auf der Tagesordnung stehen 
 

1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und der Beschlussfähig-
keit 

 

2. Ehrungen 
 

3. Geschäftsbericht 2008 einschließlich Rechnungslegung mit Bewilligung von Mehrausgaben 
 

4. Kassenbericht 2008 
 

5. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstandes für das Haushaltsjahr 2008 
 

6. Berichte über die Tätigkeiten der Gruppen 2008 
      (Sozialgruppe und Seniorengymnastik) 
7. Angebot Gedächtnistraining 

 

8. Annahme des Haushaltsplanes 2009 
 

9. Wahl der Kassenprüfer 
 

10. Veranstaltungen bzw. Planungen des Ortsvereins 2009 
 

11. Verschiedenes (Mitteilungen, Anfragen, Anregungen, Grußworte) 
 
Nach der Versammlung reichen wir einen kleinen Imbiss und Getränke. 
 
Wir freuen uns auf einen zahlreichen Besucherkreis! 
 
 

Einladung zum Blutspenden  
 
Der nächste Termin zur Blutspende  findet statt am: 
 

Montag, dem 30. März 2009 
in der Zeit von 17.00 – 20.00 Uhr  

Grundschule Lohheide, Schulweg 16 
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Zur Teilnahme ist jeder Gesunde im Alter von 18 – 65 Jahren herzlich eingeladen. Verehrte Hassel-
horsterinnen und Hasselhorster, lassen auch Sie uns einen Beitrag zum Überleben unter anderem 
auf unseren Straßen durch eine Blutspende leisten. Bitte kommen Sie und helfen mit. Jede einzelne 
Spende ist kostbar wie das eigene Leben. 
 
 

Freiwillige Feuerwehr Lohheide  
 

Jahreshauptversammlung derFreiwilligen Feuerwehr Lo hheide  
 
Am 15.01.2009 fand um 19 Uhr die diesjährige Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Lohheide 
im Gerätehaus statt. Am 31.12.2008 verzeichnete die FFW einen Mitgliederstand von 32 aktiven 
Mitgliedern, 20 Mitgliedern in der Jugendfeuerwehr, 12 Mitglieder in der Altersabteilung sowie 102 
passive Mitglieder. Unter anderem führte die Wehr im vergangenen Jahr das Osterfeuer sowie den 
Laternenumzug durch. Bei der diesjährigen Ferienpassaktion beteiligte sich die Wehr mit einem 
Zeltlager im Haus 5 in Hörsten. 
 
Der Gemeindebrandmeister Michael Hilpert sprach von einem ruhigen Einsatzjahr 2008. Lediglich 
zu 2 Brandeinsätzen und 6 technischen Hilfeleistungen musste die Wehr im zurückliegenden Jahr 
ausrücken. Insgesamt wurden bei Übungsdiensten, Einsätzen, Veranstaltungen, Sitzungen, Lehr-
gängen, Arbeitsdiensten und vorbereiten der Dienste mehr als 3200 Stunden ehrenamtliche Arbeit 
geleistet. Ausrüstung und Bekleidung wurden, wie im Haushalt 2008 ausgewiesen, beschafft. Wei-
terhin wurden von einigen Kameraden Lehrgänge auf Kreisebene besucht. 
Im vergangenen Jahr verzeichnete die Feuerwehr einen Neuzugang, dem ein Austritt gegenüber 
steht. Erstmals führte die Wehr 2008 nach langer Zeit einen Feuerwehr Leistungsmarsch „ In und 
Rund um Lohheide“ durch. An diesem nahmen 15 Wehren aus den Landkreisen Celle und Soltau- 
Fallingbostel teil. Die Veranstaltung fand großen Zuspruch. Am 31.10.2008 wurde ein Förderverein 
zur Unterstützung der Jugendfeuerwehr gegründet.  
 
Geehrt wurden, Elvira Götz für 25 jährige Mitgliedschaft, Peter Götz für 50 jährige Mitgliedschaft, 
Otto Bunge und Günter Runtze für 60 jährige Mitgliedschaft. Befördert wurden das neue Mitglied 
Timo Thurmann zum Feuerwehrmannanwärter, Rabije Luma zur Feuerwehrfrau, Lars Carlaw zum 
1. Hauptfeuerwehrmann und Michael Hilpert zum Oberbrandmeister. 
   
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(Die Geehrten und Beförderten von links nach rechts: stellvertretender Ge-
meindebrandmeiser Torsten Meyer, Rabije Luma, Otto Bunge, Elvira Götz, 
Bezirksvorsteher Adam, Peter Götz, Günther Runtze, Timo Thurmann, Lars 
Carlaw, stellvertretender Kreisbrandmeister Walter Strothmann, Gemeinde-
brandmeister Michael Hilpert) 
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Siedler- und Schützengemeinschaft Hasselhorst  
 
Die diesjährige Jahreshauptversammlung der Siedler- und Schützengemeinschaft Hasselhorst fin-
det am Freitag, dem 6. März 2009 um 19.30 Uhr im Sportheim in Hasselhorst statt. 
 
Alle Mitglieder sind zum Besuch dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. 
 
 

Änderung Schießbeginn beim Übungsschießen  
 

Der Schießbeginn für das Übungsschießen am Donnerstag für die Damen und am Freitag für die 
Herren wurde von 19.00 Uhr auf 19.30 Uhr verlegt. Wir bitten um Beachtung. 
 
 
 
 
 

Impressum: Herausgeber, Verlag und Vertrieb: 
 Gemeindefreier  Bezirk Lohheide, Kirchweg 8, 29303 Lohheide, Tel. 05051/ 98670 
 Verantwortlich für den Gesamtinhalt: Bezirksvorsteher Wilhelm Adam 
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Landkreis Celle 
Der Landrat 
59-593-51-0 

 
Tierseuchenbehördliche Allgemeinverfügung 

Ausnahme von der Aufstallungspflicht für Geflügel 
 

Aufgrund des § 13 Abs. 3 der Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest (Geflügelpest-
Verordnung) vom 18. Oktober 2007 (BGBl. I S. 2348) in der zurzeit geltenden Fassung wird für das 
folgende Gebiet festgelegt, dass Geflügelhalter ihr Geflügel außerhalb geschlossener Ställe oder 
Schutzvorrichtungen halten dürfen (Freilandhaltung): 

Gebiet des Landkreises Celle mit Ausnahme folgender Gebiete:  

a) Truppenübungsplatz Bergen – Hohne, 

b) Vogelschutzgebiet Ostenholzer Moor/Meißendorfer Teiche, 

c) Vogelschutzgebiet Südheide/Aschauteiche, 

d) ein Streifen von 500 Metern Breite beidseits der Aller. 

Diese Verfügung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung in der Celleschen Zeitung in Kraft. Sie er-
geht unter dem Widerrufsvorbehalt gemäß § 36 Abs. 2 Nr. 3 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) 
und kann insbesondere widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen zur Erteilung einer Ausnah-
megenehmigung nicht mehr vorliegen.  

Begründung:  

Auf der Grundlage einer aktuellen Risikobewertung liegen für sämtliche Geflügelhaltungen in dem 
oben bezeichneten Gebiet die Voraussetzungen für eine Genehmigung nach § 13 Abs. 2 Satz 1 
Geflügelpest-Verordnung vor.  

Rechtsbehelfsbelehrung:  

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage beim Verwaltungs-
gericht Lüneburg, Adolph-Kolping-Str. 16, 21337 Lüneburg, schriftlich oder zur Niederschrift des 
Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben werden.  

Hinweis: 

Ergänzende Hinweise zu dieser Allgemeinverfügung sind im Amt für Veterinärangelegenheiten und 
Verbraucherschutz, Alte Grenze 7, 29221 Celle oder im Internet unter www.landkreis-celle.de ein-
zusehen. 

 

Celle, den 10.02.2009 

Im Auftrag  
 
gez. Dr. Wessel 
 
(Dr. Wessel) 
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Mitgliedsantrag 
Förderverein  Jugendfeuerwehr Lohheide e.V. 

 
Wir freuen uns, dass Sie sich  dazu entschieden haben, dem 

 
Förderverein: Jugendfeuerwehr Lohheide e.V. 

 
beizutreten. Dazu müssten Sie bitte noch das folgende Formular vollständig ausfüllen. 

 
PERSONENDATEN 

Name:        Vorname:   

Straße:       Nr.:   

PLZ:        Ort:    

Telefon:       Mobiltelefon:  

E-Mail:    

Geburtsdatum:          

Eintritt (Datum):      Austritt:  

 
MITGLIEDSBEITRAG    

Jährlichen Mitgliedsbeitrag in Höhe:  6,00 Euro:         oder  freiwillig höher  _______Euro:  
(zutreffendes bitte ankreuzen bei freiwillig höher bitte Ihren Betrag eintragen) 

 
Zahlungsweise (zutreffendes bitte ankreuzen):   Lastschrifteinzug:        Bar:  
 
Hiermit ermächtige ich, der Jugendfeuerwehr Lohheide e.V.  den Jahresbeitrag  
in Höhe von Betrag _________ €  jährlich  im  
Voraus zu Lasten meines Kontos bis auf Widerruf einzuziehen: 
 

Kontonummer:       ____________________________________________ 

Bankleitzahl:         ____________________________________________ 

Kreditinstitut:         ____________________________________________ 

 

Kontoinhaber:         ____________________________________________ 

Der Beitrag wird innerhalb von 2 Monaten nach der Beitrittserklärung auf das Vereinskonto 
überwiesen. Die Folgebeiträge sind bis zum 01.01. des folgenden Kalenderjahrs zu entrichten. 

Die Mitgliedschaft endet mit einer schriftlichen Kündigung.  

 

_________________________   ____________________  _____________________ 
Ort, Datum       Unterschrift Kontoinhaber   Kontoinhaber (Druckbuchstaben) 
 

Mit dieser Erklärung trete ich dem VEREIN bei. Durch den Beitritt entstehen gegenüber dem VEREIN keinerlei finanzielle, materielle 
sowie sonstige Forderungsansprüche. Die Mitgliedschaft kann jederzeit ohne Fristeinhaltung gekündigt werden. Eine Rückerstattung von 
bereits gezahlten Beträgen ist nicht möglich. Der Vorstand des VEREINES behält sich das Recht vor, Mitglieder in begründeten Ausnah-
mefällen auszuschließen.  
 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum, Unterschrift  (Bei Minderjährigen: Unterschrift des Erziehungsberechtigten)  


